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(67)  Dievorliegende Erfindung betrifft unter anderem
ein Schienenfahrzeug mit einem Wagenkasten (102),
dereine Fahrzeuglangsrichtung, eine Fahrzeugquerrich-
tung und eine Fahrzeughdhenrichtung definiert, und ei-
ner Puffereinrichtung (103), wobei die Puffereinrichtung
(103) an einem ersten Ende des Wagenkastens (102)
angeordnet ist und zumindest in einem aktivierten Be-
triebszustand das erste Ende des Wagenkastens (102)
in der Fahrzeuglangsrichtung Uberragt. Die Pufferein-
richtung (103) weist an einem dem Wagenkasten (102)
in dem aktivierten Betriebszustand abgewandten Ende
wenigstens ein Aufprallelement (103.2) fir einen StoR3-
partner auf, wobei die Puffereinrichtung (103) dazu aus-
gebildet ist, St6Re mit einem StoRpartner unter einer
Langsverschiebung des Aufprallelements (103.2) ge-
genlber dem Wagenkasten (102) in der Fahrzeuglangs-
richtung aufzunehmen. Die Puffereinrichtung (103) weist
weiterhin auf einer dem Wagenkasten (102) in dem ak-
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Schienenfahrzeug mit einer Puffereinrichtung mit Aufkletterschutzmitteln

tivierten Betriebszustand abgewandten Seite Aufkletter-
schutzmittel (106) auf, die dazu ausgebildet sind, im
Crashfall mit komplementaren Aufkletterschutzmitteln
(107) des StoRpartners zusammenzuwirken, um ein ge-
genseitiges Abgleiten zwischen dem Wagenkasten (102)
und dem StoRpartner in der Fahrzeughdhenrichtung
und/oder der Fahrzeugquerrichtung zumindest zu be-
grenzen. Die Aufkletterschutzmittel (106) sind an dem
Aufprallelement (103.2) angeordnet. Weiterhin ist eine
Abdeckeinrichtung (108) zum Abdecken der Aufkletter-
schutzmittel (106) vorgesehen, wobei die Abdeckeinrich-
tung (108), insbesondere |8sbar, mit der Puffereinrich-
tung (103) verbunden und dazu ausgebildet ist, ein Wirk-
samwerden der Aufkletterschutzmittel (106) zumindest
unter einer NormalstoRbelastung zu verhindern. Dabei
entspricht die NormalstoRbelastung einer in einem Nor-
malbetrieb des Schienenfahrzeugs zu erwartenden
StoRbelastung der Puffereinrichtung (103).
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Beschreibung

Hintergrund der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Schienen-
fahrzeug mit einem Wagenkasten, der eine Fahr-
zeuglangsrichtung, eine Fahrzeugquerrichtung und eine
Fahrzeughdhenrichtung definiert, und einer Pufferein-
richtung, wobei die Puffereinrichtung an einem ersten
Ende des Wagenkastens angeordnet ist und zumindest
in einem aktivierten Betriebszustand das erste Ende des
Wagenkastens in der Fahrzeugléngsrichtung Uberragt.
Die Puffereinrichtung weist an einem dem Wagenkasten
in dem aktivierten Betriebszustand abgewandten Ende
wenigstens ein Aufprallelement fiir einen StoRpartner
auf, wobei die Puffereinrichtung dazu ausgebildet ist,
St6Re mit dem StoRpartner unter einer Langsverschie-
bung des Aufprallelements gegeniiber dem Wagenka-
sten in der Fahrzeuglangsrichtung aufzunehmen. Die
Puffereinrichtung weist auf einer dem Wagenkasten in
dem aktivierten Betriebszustand abgewandten Seite
Aufkletterschutzmittel auf, die dazu ausgebildet sind, im
Crashfall mit komplementaren Aufkletterschutzmittein
des StoRpartners zusammenzuwirken, um ein gegensei-
tiges Abgleiten zwischen dem Wagenkasten und dem
StoRpartner in der Fahrzeughéhenrichtung und/oder der
Fahrzeugquerrichtung zumindest zu begrenzen. Die vor-
liegende Erfindung betrifft weiterhin eine derartige Puf-
fereinrichtung, eine Abdeckeinrichtung fur eine solche
Puffereinrichtung sowie ein Verfahren zum Betreiben ei-
nes Schienenfahrzeugs.

[0002] Bei modernen Schienenfahrzeugen, insbeson-
dere bei Schienenfahrzeugen, die eine vergleichsweise
hohe Nennbetriebsgeschwindigkeit aufweisen, sind in
der Regel zumindest im Frontbereich des Fahrzeugs
spezielle Energieabsorptionselemente vorgesehen, um
die Vorgaben staatlicher Institutionen (in der Europai-
schen Union beispielsweise der Norm der EN 15227)
oder der Betreiber des Fahrzeugs hinsichtlich ihres Cras-
hverhaltens zu erfiillen. Diese Energieabsorptionsele-
mente sind in der Regel in oder neben speziellen vom
Wagenkasten hervorstehenden Aufpralleinrichtungen,
beispielsweise Puffern oder Kupplungen, angeordnet,
welche bei einem Crash zuerst den Crashpartner kon-
taktieren. Auch fur diese Aufpralleinrichtungen bestehen
gewisse Vorgaben, insbesondere hinsichtlich ihrer An-
ordnung, um UbermaRigen Hohenversatz und/oder
Querversatz zu vermeiden. Damit diese Energieabsorp-
tionselemente ihre Funktion optimal erfiillen kénnen, ist
es erforderlich, die beiden StoRRpartner nach Mdglichkeit
wahrend des StolRes so zu einander zu positionieren
bzw. zu halten, dass eine optimale Krafteinleitung in die
Energieabsorptionselemente erfolgt. Problematisch ist
hierbei insbesondere das so genannte Aufklettern des
einen Fahrzeugs auf das andere Fahrzeug, bei dem das
aufkletternde Fahrzeug (beispielsweise bedingt durch ei-
nen anfanglichen Héhenversatz zwischen den Aufprall-
einrichtungen und/oder durch ungiinstige Kraftverhait-
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nisse beim StoR) angehoben wird und sich tber das an-
dere Fahrzeug schiebt. Hierbei entsteht nicht nur fiir die
Passagiere des unteren Fahrzeugs, insbesondere des-
sen Fahrzeugfiihrer, ein extrem hohes Verletzungsrisiko.
Haufig fihrt das Aufklettern auch zu einem Entgleisen
zumindest von Teilen des aufkletternden Fahrzeugs, so-
dass auch die Gefahrdung von dessen Passagieren er-
heblich steigt.

[0003] Um ein solches Aufklettern zu verhindern, ist
bei Fahrzeugen mit einer Mittelpufferkupplung (MPK) am
vorderen Ende von Energieabsorptionselementen, die
seitlich neben der Mittelpufferkupplung liegen, so ge-
nannte Aufkletterschutzeinrichtungen vorzusehen. Als
Aufkletterschutzeinrichtung werden beispielsweise so
genannte Zahnplatten, Riffelplatten oder dergleichen
verwendet, welche Uber die Hohe des Aufprallelementes
verteilt eine Vielzahl von in Fahrzeugquerrichtung ver-
laufenden parallelen Querstegen aufweisen, wie dies
beispielsweise aus der DE 10 2007 005 421 A1 bekannt
ist. Diese Querstege gelangen beim Aufprall mit den
komplementéren Stegen an den Energieabsorptionsele-
menten des StoRpartners in Eingriff und verhindern so
eine VergrofRerung des Hohenversatzes zwischen den
Fahrzeugen. Mit anderen Worten dienen diese Querste-
ge dazu, den Hohenversatz, der zum Zeitpunkt des
wechselseitigen Eingriffs der Aufkletterschutzeinrichtun-
gen besteht, im Wesentlichen "einzufrieren”.

[0004] Bei Fahrzeugen mit so genannten Seitenpuf-
fern, die im gekuppelten Betrieb zweier Fahrzeuge dazu
dienen, StéRe zwischen den beiden gekuppelten Fahr-
zeugen abzufedern, bestehtdas Problem, dass derartige
Aufkletterschutzeinrichtungen nicht an den meist konvex
gewolbten und geschmierten Puffertellern der Puffer an-
geordnet werden kdnnen, da diese Puffertellerim gekup-
pelten Betrieb beim Kontakt mit dem gegeniberliegen-
den Pufferteller gerade Bewegungen senkrecht zur Fahr-
zeuglangsachse zulassen sollen.

[0005] BeisolchenFahrzeugen sind die Querstege der
Aufkletterschutzeinrichtungen daher in der Regel in
Fahrzeuglangsrichtung hinter dem Pufferteller am Fahr-
zeug angeordnet, um erstdannihre Wirkung zu entfalten,
wenn die Pufferteller bzw. die Puffer bereits einen vor-
gegebenen Langsversatz erfahren haben (der tUber den
Langsversatz bei normalen BetriebstéRen hinausgeht).
Eine derartige gattungsgemaRe Konfiguration ist bei-
spielsweise aus der DE 201 17 536 U1 bekannt.

[0006] Hierbei besteht allerdings das Problem, dass
sich zum Zeitpunkt des wechselseitigen Eingreifens der
Aufkletterschutzeinrichtungen, der mit einer gewissen
Verzdgerung eintritt, bereits ein erheblicher Héhenver-
satz zwischen den beiden Fahrzeugen ausgebildet ha-
ben kann. Wahrend beispielsweise gemaR der EN 15227
ein anfanglicher Héhenversatz von 40 mm zugelassen
ist, kann sich der Hohenversatz zum Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens der Aufkletterschutzeinrichtungen bereits
auf eine GréRenordnung von 100 mm bis 200 mm ver-
gréRert haben. Der Héhenversatz ermittelt sich dabei in
der Regel durch den Versatz der Langsachsen der Auf-
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prallelemente beider Fahrzeuge in der Fahrzeughdhen-
richtung. Demgemaf kann es dazu kommen, dass nur
noch ein vergleichsweise kleiner Bruchteil der Querstege
miteinander in Eingriff gelangt, welcher méglicherweise
nicht mehr ausreicht, um das weitere Aufklettern zu ver-
hindern. Dies ist umso problematischer als gerade bei
solchen Seitenpuffern mit ihren konvexen, geschmierten
Puffertellern die Tendenz zum Aufklettern vergleichswei-
se hoch ist.

[0007] Ein weiteres Problem eines solchen vergleichs-
weise groBen Hbéhenversatzes liegt in der bereits er-
wahnten unglnstigen Belastung der in der Regel erst
nach Eingreifen der Aufkletterschutzeinrichtungen wirk-
sam werdenden Energieabsorptionselemente, sodass
auch diese nicht ihre volle Funktion erfilllen kdnnen.

Kurze Beschreibung der Erfindung

[0008] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Auf-
gabe zu Grunde, ein Schienenfahrzeug sowie eine Puf-
fereinrichtung der eingangs genannten Art zur Verfligung
zu stellen, welches bzw. welche die oben genannten Pro-
bleme nicht oder zumindest in geringerem Male mit sich
bringt und insbesondere am freien Ende des Fahrzeugs
im Crashfall auf einfache Weise die Vermeidung eines
UberméaRigen Héhenversatzes zwischen den StoRpart-
nern ermdglicht.

[0009] Die vorliegende Erfindung l6st diese Aufgabe
ausgehend von einem Schienenfahrzeug gemal dem
Oberbegriff des Anspruchs 1 durch die im kennzeichnen-
den Teil des Anspruchs 1 angegebenen Merkmale. Sie
l6st diese Aufgabe weiterhin ausgehend von einer Puf-
fereinrichtung gemaR dem Oberbegriff des Anspruchs
12 durch die im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 12
angegebenen Merkmale.

[0010] Dervorliegenden Erfindung liegt die technische
Lehre zu Grunde, dass man bei gattungsgeméafien Fahr-
zeugen, beispielsweise Fahrzeugen mit Seitenpuffern,
auf einfache Weise einen tUbermaRigen Héhenversatz
zwischen zwei StoRpartnern, beispielsweise zwei kolli-
dierenden Schienenfahrzeugen, erzielen kann, wenn
man die Aufprallelemente mit Aufkletterschutzmitteln
versieht, jedoch gleichzeitig eine Abdeckeinrichtung fiir
die Aufkletterschutzmittel vorsieht, welche gegebenen-
falls 16sbar an der Puffereinrichtung befestigt ist und das
Wirksamwerden der Aufkletterschutzmittel zumindest
unter einer NormalstoRbelastung verhindert, die einer in
einem Normalbetrieb des Schienenfahrzeugs zu erwar-
tenden StolRbelastung der Puffereinrichtung entspricht.
[0011] Hiermitistes in vorteilhafter Weise mdglich, die
Aufkletterschutzmittel zwischen gekuppelten Fahrzeu-
gen abzudecken und so einen herkémmlichen Zustand
herzustellen, bei dem die Aufprallelemente unter einer
im Normalbetrieb zu erwartenden NormalstoRbelastung
aneinander abgleiten kdnnen. Ebenso ist es aber gege-
benenfalls auch mdglich, am freien Ende des Fahrzeugs
die Abdeckeinrichtung zu entfernen, sodass dort die Auf-
kletterschutzmittel sofort wirksam werden kénnen und
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unmittelbar beim Kontakt mit dem StoRpartner den Ver-
satz zwischen beiden StoRpartnern zu begrenzen kén-
nen, gegebenenfalls sogar vollstdndig verhindern kén-
nen.

[0012] Zudem ist es moglich, die Abdeckeinrichtung
so zu gestalten, dass sie bei einer die Normalstof3bela-
stung Uberschreitenden StoRRbelastung zumindest teil-
weise versagt, mithin also ihre Wirkung verliert, und da-
mit ein zumindest teilweises Wirksamwerden der Auf-
kletterschutzmittel wieder ermdglicht.

[0013] Bevorzugt ist die Abdeckeinrichtung jedoch
schnell und einfach I6sbar gestaltet, sodass die Ausri-
stung bzw. Umristung des Fahrzeugs in vorteilhafter
Weise nur vergleichsweise wenig Zeit in Anspruch
nimmt.

[0014] GemaR einem Aspekt betrifft die Erfindung da-
her ein Schienenfahrzeug mit einem Wagenkasten, der
eine Fahrzeuglangsrichtung, eine Fahrzeugquerrichtung
und eine Fahrzeughdhenrichtung definiert, und einer
Puffereinrichtung. Die Puffereinrichtung ist an einem er-
sten Ende des Wagenkastens angeordnetist und zumin-
destin einem aktivierten Betriebszustand das erste Ende
des Wagenkastens in der Fahrzeuglangsrichtung tber-
ragt, wobei die Puffereinrichtung an einem dem Wagen-
kasten in dem aktivierten Betriebszustand abgewandten
Ende wenigstens ein Aufprallelement fir einen StoRpart-
ner aufweist. Die Puffereinrichtung ist dazu ausgebildet,
StdRe mit einem StolRpartner unter einer Langsverschie-
bung des Aufprallelements gegeniiber dem Wagenka-
sten in der Fahrzeuglangsrichtung aufzunehmen. Hier-
bei weist die Puffereinrichtung auf einer dem Wagenka-
sten in dem aktivierten Betriebszustand abgewandten
Seite Aufkletterschutzmittel aufweist, die dazu ausgebil-
det sind, im Crashfall mit komplementaren Aufkletter-
schutzmitteln des StoRpartners zusammenzuwirken, um
ein gegenseitiges Abgleiten zwischen dem Wagenka-
sten und dem StolRpartnerin der Fahrzeughdhenrichtung
und/oder der Fahrzeugquerrichtung zumindest zu be-
grenzen. Die Aufkletterschutzmittel sind an dem Aufpral-
lelement angeordnet. Weiterhin ist eine Abdeckeinrich-
tung zum Abdecken der Aufkletterschutzmittel vorgese-
hen, wobei die Abdeckeinrichtung, insbesondere I6sbar,
mit der Puffereinrichtung verbunden ist und dazu ausge-
bildet ist, ein Wirksamwerden der Aufkletterschutzmittel
zumindest unter einer NormalstoRbelastung zu verhin-
dern, wobei die NormalstoRbelastung einerin einem Nor-
malbetrieb des Schienenfahrzeugs zu erwartenden
StoRbelastung der Puffereinrichtung entspricht.

[0015] Wie bereits erwahnt, kann die Abdeckeinrich-
tung bei bevorzugten Varianten der Erfindung dazu aus-
gebildet sein, unter einer die NormalstoRbelastung tber-
schreitenden UberstoRbelastung zu versagen und die
Aufkletterschutzmittel zumindest teilweise freizugeben,
sodass diese zumindest teilweise ihre Wirkung entfalten
konnen. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn in
einem Crashfall die Puffereinrichtung gekuppelter Wa-
gen miteinander in Eingriff geraten, da die Aufkletter-
schutzmittel dann trotz der Abdeckeinrichtung zumindest
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teilweise ihre Wirkung entfalten kénnen und einem ge-
genseitigen Aufklettern der gekuppelten Wagen entge-
genwirken kénnen. Ebenso ist es natirlich von Vorteil,
wenn die Abdeckeinrichtung irrtiimlich am freien (vorlau-
fenden oder nachlaufenden) Ende des Fahrzeugs nicht
entfernt wurde, da auch dann die Aufkletterschutzmittel
in einem Crashfall trotz der vorhandenen Abdeckeinrich-
tung zumindest teilweise ihre Wirkung entfalten kénnen.
SchlieBlich kann es in diesem Fall sogar vorgesehen
sein, die Abdeckeinrichtung stets, also auch an einem
freien Ende des Fahrzeugs, Uber den Aufkletterschutz-
mittein zu belassen.

[0016] Dasdefinierte Versagen der Abdeckeinrichtung
bei Uberschreiten einer definierten UberstoRbelastung
kann grundséatzlich auf beliebige geeignete Weise reali-
siert werden. Vorzugsweise weist die Abdeckeinrichtung
hierzu zumindest eine Sollversagensstelle, insbesonde-
re eine Sollbruchstelle, auf.

[0017] Es verstehtsich hierbei, dass die mechanische
Verbindung zu der Abdeckeinrichtung nicht zwingend im
Bereich der Aufkletterschutzmittel realisiert sein muss.
Gegebenenfalls kann die Abdeckeinrichtung auch tber
andere Bereiche der Puffereinrichtung derart befestigt
sein, dass sie die Aufkletterschutzmittel abdeckt. Beson-
ders einfache Gestaltungen lassen sich jedoch in der Re-
gel realisieren, wenn die Verbindung unmittelbar im Be-
reich der Aufkletterschutzmittel erfolgt.

[0018] Die I6sbare mechanische Verbindung zwi-
schen der Puffereinrichtung, insbesondere den Aufklet-
terschutzmitteln der Puffereinrichtung, und der Abdeck-
einrichtung kann grundsatzlich auf beliebige geeignete
Weise realisiert sein. Hierbei kénnen beliebige Befesti-
gungsmittel zum Einsatz kommen, die vorzugsweise im
Betrieb einen sicheren Halt gewahrleisten und dennoch
einfach zu l6sen sind. Hierbei kdnnen Schraubverbin-
dungen, Klemmverbindungen oder dergleichen sowohl
einzeln als auch in beliebiger Kombination zum Einsatz
kommen. Gegebenenfalls kénnen natirlich hinlanglich
bekannte Sicherungsmechanismen bzw. Sicherungs-
einrichtungen fir derartige mechanische Verbindungen
vorgesehen sein.

[0019] Eine besonders einfache und robuste mecha-
nische Verbindung mit beiden Varianten der Erfindung
erzielt, bei denen zumindest abschnittsweise ein Form-
schluss zwischen den Aufkletterschutzmitteln und der
Abdeckeinrichtung vorliegt. Hierbei lassen sich gegebe-
nenfalls bereits ohnehin vorhandene Elemente der Auf-
kletterschutzmittel nutzen, sodass eine besonders ein-
fach zu realisierende Gestaltung erzielt wird.

[0020] Vorzugsweise bilden die Aufkletterschutzmittel
wenigstens eine Vertiefung aus, wahrend die Abdeck-
einrichtung wenigstens einen Vorsprung aufweist, derim
montierten Zustand zur Fixierung der Abdeckeinrichtung
an der Puffereinrichtung in die wenigstens eine Vertie-
fung eingreift. Hierbei kann eine beliebige Passung zwi-
schen dem Vorsprung und den Begrenzungswanden der
Vertiefung vorgesehen sein. Eine vorteilhaft innige Ver-
bindung ergibt sich bei bevorzugten Varianten der Erfin-
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dung, bei denen der wenigstens eine Vorsprung im mon-
tierten Zustand unter Ausbildung eines Presssitzes in die
wenigstens eine Vertiefung eingreift.

[0021] Die Abmessungen der Vertiefung und des zu-
gehdrigen Vorsprungs kénnen grundsatzlich beliebig ge-
wahlt werden, solange eine ausreichende Verbindung
erzielt wird, welche in den mechanischen Belastungen,
die im Betrieb des Fahrzeugs zu erwarten sind, Uber ei-
nen ausreichend langen Zeitraum standhalt.

[0022] Bei bevorzugten Varianten der Erfindung er-
streckt sich die Vertiefung in der Fahrzeugquerrichtung,
insbesondere im Wesentlichen lber die gesamte Ab-
messung des Aufprallelements. Zusétzlich oder alterna-
tiv kann sich die Vertiefung in der Fahrzeughdhenrich-
tung Uber 2% bis 20% einer Aufprallelementhdhe, vor-
zugsweise Uber 4% bis 15% der Aufprallelementhdhe,
weiter vorzugsweise 5% bis 10% der Aufprallelementhd-
he, erstrecken. Weiterhinistbevorzugt vorgesehen, dass
sich der Vorsprung Uber wenigstens 20%, vorzugsweise
wenigstens 50%), weiter vorzugsweise wenigstens 90%
bis 100%, der Vertiefung erstreckt. In allen diesen Féllen
lasst sich eine besonders gute Abstiitzung der Abdeck-
einrichtung, insbesondere in der Fahrzeughdhenrich-
tung, erzielen.

[0023] Es versteht sich, dass die Befestigung der Ab-
deckeinrichtung grundsatzlich an beliebiger Stelle, ins-
besondere separat von den Aufkletterschutzmitteln rea-
lisieren lasst, Vorzugsweise integrieren die Aufkletter-
schutzmittel aber zumindest zum Teil die Funktion der
Befestigung der Abdeckeinrichtung. Bevorzugt kann
hierzu beispielsweise vorgesehen sein, dass die Aufklet-
terschutzmittel eine Mehrzahl von Vertiefungen ausbil-
den, die im Crashfall mit komplementaren Vorspriingen
am StofRpartner zusammenwirken, um ein gegenseitiges
Abgleiten zwischen dem Wagenkasten und dem
StoRpartner in der Fahrzeughéhenrichtung und/oder der
Fahrzeugquerrichtung zumindest zu begrenzen, wah-
rend die Abdeckeinrichtung wenigstens einen Vorsprung
aufweist, der im montierten Zustand in die wenigstens
eine Vertiefung zur Fixierung der Abdeckeinrichtung an
der Puffereinrichtung eingreift.

[0024] Die Befestigung kann sich hierbei auf einzelne
Teile bzw. Bereiche der Aufkletterschutzmittel beschran-
ken. Bei bevorzugten Varianten der Erfindung ist jedoch
vorgesehen, dass die Abdeckeinrichtung eine der Anzahl
der Vertiefungen der Aufkletterschutzmittel entspre-
chende Anzahl von Vorspriingen aufweist, sodass im
montierten Zustand in jede Vertiefung der Aufkletter-
schutzmittel ein Vorsprung der Abdeckeinrichtung ein-
greift.

[0025] Die gegebenenfalls lI6sbare Verbindung zwi-
schen der Abdeckeinrichtung und der Puffereinrichtung
Schienenfahrzeug kann grundsatzlich auf beliebige ge-
eignete Weise erfolgen. Bevorzugt ist die Abdeckeinrich-
tung Uber wenigstens eine formschlissige Verbindung
mit der Puffereinrichtung, insbesondere mitdem Aufpral-
lelement, verbunden. Zusatzlich oder alternativ kann die
Abdeckeinrichtung iber wenigstens eine kraftschliissige
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Verbindung mit der Puffereinrichtung, insbesondere mit
dem Aufprallelement, verbunden sein.

[0026] Die Abdeckeinrichtung kann grundsatzlich aus
einem beliebigen geeigneten Material bzw. einer Mate-
rialkombination aufgebaut sein, welche zumindest bei
Belastungen bis hin zur NormalstofRbelastung seine
strukturelle Integritat fir eine ausreichend hohe Anzahl
von Lastzyklen behalt. Hierbei kdnnen insbesondere be-
liebige geeignete Metalle zum Einsatz kommen.

[0027] Bei besonders vorteilhaften Varianten der Er-
findung kommen jedoch Kunststoffe zum Einsatz. Diese
Variante hat neben der einfachen Herstellung als Mas-
senprodukt (z. B. unter Einsatz von Spritzgussverfahren
oder dergleichen) insbesondere den Vorteil, dass hoch-
zahe Komponenten mit korrosionsbestandigen Oberfla-
chen erzielt werden koénnen, welche gute Gleiteigen-
schaften aufweisen, die fir den Betrieb im Bereich zwi-
schen zwei gekuppelten Fahrzeugen von Bedeutung
sind. Zudem lassen sich bei der Verwendung von Kunst-
stoffen die Varianten mit definiertem Versagen der Ab-
deckeinrichtung im Falle einer UberstoRbelastung be-
sonders einfach realisieren.

[0028] Vorzugsweise ist die Abdeckeinrichtung daher
zumindest teilweise aus wenigstens einem Kunststoff-
material aufgebautist, wobei das wenigstens eine Kunst-
stoffmaterial vorzugsweise Polyethylen (PE) und/oder
Polypropylen (PP) und/oder Polyvinylchlorid (PVC) und/
oder Polyoxymethylen (POM) und/oder Polycarbonat
(PC) und/oder Polyamid (PA) und/oder Polyetherether-
keton (PEEK) und/oder Polyphenylensulfid (PPS) und/
oder Polyetherimid (PEI) und/oder Polyvinylidenfluorid
(PVDF) und/oder Polyurethan (PU) umfasst.

[0029] Die Abdeckeinrichtung kann grundsatzlich auf
beliebige geeignete Weise gestaltet sein, solange eine
entsprechende Abdeckung der Aufkletterschutzmittel er-
zielt wird. Vorzugsweise ist die Abdeckeinrichtung als im
Wesentlichen plattenférmiges Element ausgebildet, da
sich hiermit besonders einfache Gestaltungen realisie-
ren lassen.

[0030] Die Abdeckeinrichtung kann auf ihrer den Auf-
kletterschutzmitteln abgewandten Seite grundsatzlich in
beliebiger geeigneter Weise gestaltet sein, insbesondere
eine beliebige strukturierte Oberflache aufweisen. Vor-
zugsweise bildet die Abdeckeinrichtung auf ihrer den
Aufkletterschutzmitteln abgewandten Seite eine im We-
sentlichen glatte und/oder gewdlbte Kontaktflache aus,
um ein einfaches Abgleiten einander kontaktierender
Puffereinrichtungen zwischen zwei gekuppelten Fahr-
zeugen zu ermoglichen. Hierbei kann die Kontaktflache
der Abdeckeinrichtung insbesondere nach Art einer Puf-
feroberflache gemaf den Vorschriften der UIC ausgebil-
det sein.

[0031] Die vorliegende Erfindung betrifft weiterhin eine
Puffereinrichtung fiir ein Schienenfahrzeug mit einem
Wagenkasten, der eine Fahrzeuglangsrichtung, eine
Fahrzeugquerrichtung und eine Fahrzeughdhenrichtung
definiert, wobei die Puffereinrichtung dazu ausgebildet
ist, an einem ersten Ende des Wagenkastens angeord-
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net zu werden und zumindest in einem aktivierten Be-
triebszustand das erste Ende des Wagenkastens in der
Fahrzeuglangsrichtung zu tibertragen. Die Puffereinrich-
tung weist an einem dem Wagenkasten in dem aktivier-
ten Betriebszustand abgewandten Ende wenigstens ein
Aufprallelement flir einen StoRpartner auf. Weiterhin ist
die Puffereinrichtung dazu ausgebildet, St6Re mit einem
StoRpartner unter einer Langsverschiebung des Aufpral-
lelements gegentiber dem Wagenkasten in der Fahr-
zeuglangsrichtung aufzunehmen. Das Aufprallelement
weist auf einer dem Wagenkasten in dem aktivierten Be-
triebszustand abgewandten Seite Aufkletterschutzmittel
auf, die dazu ausgebildet sind, im Crashfall mit komple-
mentaren Aufkietterschutzmitteln des StoRpartners zu-
sammenzuwirken, um ein gegenseitiges Abgleiten zwi-
schen dem Wagenkasten und dem StoRpartner in der
Fahrzeughohenrichtung und/oder der Fahrzeugquer-
richtung zumindest zu begrenzen. Hierbei ist eine Ab-
deckeinrichtung zum Abdecken der Aufkletterschutzmit-
tel vorgesehen, wobei die Abdeckeinrichtung, insbeson-
dere I6sbar, mit der Puffereinrichtung verbunden ist und
dazu ausgebildet ist, ein Wirksamwerden der Aufkletter-
schutzmittel zu verhindern. Die erfindungsgemaRe Puf-
fereinrichtung kann einzeln oder in beliebiger Kombina-
tion sdmtliche oben im Zusammenhang mit dem erfin-
dungsgemalen Schienenfahrzeug beschriebenen
Merkmale aufweisen, wobei sich mit ihr die oben be-
schriebenen Varianten und Vorteile in demselben Malke
realisieren lassen, sodass insoweit auf die obigen Aus-
fuhrungen verwiesen wird.

[0032] Die vorliegende Erfindung betrifft weiterhin eine
Abdeckeinrichtung fur Aufkletterschutzmittel einer Puf-
fereinrichtung, welche als die Abdeckeinrichtung der er-
findungsgemafRen Puffereinrichtung ausgebildet ist.
Auch hier gilt, dass erfindungsgemafRe Abdeckeinrich-
tung einzeln oder in beliebiger Kombination samtliche
oben im Zusammenhang mit dem erfindungsgemaRen
Schienenfahrzeug beschriebenen Merkmale aufweisen
kann, wobei sich mit ihr die oben beschriebenen Varian-
ten und Vorteile in demselben Male realisieren lassen,
sodass insoweit auf die obigen Ausflihrungen verwiesen
wird.

[0033] Vorzugsweise umfasst die Abdeckeinrichtung
ein im Wesentlichen plattenfdrmiges Abdeckelement,
wobei das Abdeckelement auf seiner den Aufkletter-
schutzmitteln zugewandten Seite wenigstens einen Vor-
sprung zum Zusammenwirken mit den Aufkletterschutz-
mitteln aufweist. Zusatzlich oder alternativ kann das Ab-
deckelement auf seiner den Aufkletterschutzmitteln ab-
gewandten Seite eine im Wesentlichen glatte und/oder
gewoélbte Kontaktflache ausbilden, die insbesondere
nach Art einer Pufferoberflache gemaR den Vorschriften
der UIC ausgebildet ist.

[0034] Bevorzugt ist das Abdeckelement zumindest
teilweise aus wenigstens einem Kunststoffmaterial auf-
gebaut, wobei das wenigstens eine Kunststoffmaterial
insbesondere Polyethylen und/oder Polypropylen (PP)
und/oder Polyvinylchlorid (PVC) und/oder Polyoxyme-
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thylen (POM) und/oder Polycarbonat (PC) und/oder Po-
lyamid (PA) und/oder Polyetheretherketon (PEEK) und/
oder Polyphenylensulfid (PPS) und/oder Polyetherimid
(PEI) und/oder Polyvinylidenfluorid (PVDF) und/oder Po-
lyurethan (PU) umfasst.

[0035] Die vorliegende Erfindung betrifft weiterhin ein
Verfahren zum Betreiben eines Schienenfahrzeugs mit
einem Wagenkasten und einer Puffereinrichtung zur Auf-
nahme von StéRen mit einem StoRpartner, die ein Ende
des Wagenkastens zumindest in einem aktivierten Be-
triebszustand in einer Fahrzeuglangsrichtung Uberragt,
wobei die Puffereinrichtung an einer dem Wagenkasten
abgewandten Seite Aufkletterschutzmittel aufweist. Bei
diesem Verfahren wird das Schienenfahrzeug in einem
zumindest einseitig ungekuppelten Betriebszustand mit
zum Eingriff mit komplementaren Aufkletterschutzmitteln
des StoBRpartners freiliegenden Aufkletterschutzmitteln
der Puffereinrichtung betrieben. In einem zumindest ein-
seitig gekuppelten Betriebszustand wird das Schienen-
fahrzeug jedoch mit durch eine Abdeckeinrichtung ab-
gedeckten Aufkletterschutzmitteln der Puffereinrichtung
betrieben. Die Abdeckeinrichtung ist hierbei dazu aus-
gebildet, ein Wirksamwerden der Aufkletterschutzmittel
zumindest unter einer NormalstoRbelastung zu verhin-
dern, die einer in einem Normalbetrieb des Schienen-
fahrzeugs zu erwartenden StoRRbelastung der Pufferein-
richtung entspricht.

[0036] Auch hier gilt, dass sich mit diesem Verfahren
die oben beschriebenen Varianten und Vorteile in dem-
selben Malie realisieren lassen, sodass insoweit auf die
obigen Ausflihrungen verwiesen wird. Insbesondere
kénnen das Schienenfahrzeug und/oder die Pufferein-
richtung und/oder die Abdeckeinrichtung einzeln oder in
beliebiger Kombination samtliche oben im Zusammen-
hang mit dem erfindungsgemafRen Schienenfahrzeug
bzw. der erfindungsgemafRen Puffereinrichtung bzw. der
erfindungsgemaRen Abdeckeinrichtung beschriebenen
Merkmale aufweisen.

[0037] Vorzugsweise bildet das Ende des Wagenka-
stens mit der Puffereinrichtung in dem zumindest einsei-
tig ungekuppelten Betriebszustand ein ungekuppeltes
Ende des Schienenfahrzeugs, sodass die Aufkletter-
schutzmittel (wie eingangs beschrieben) sofort wirksam
werden kénnen und unmittelbar beim Kontakt mit dem
StoRpartner den Versatz zwischen beiden StoRRpartnern
begrenzen kénnen, gegebenenfalls sogar vollstandig
verhindern kénnen.

[0038] Weiter vorzugsweise ist das Ende des Wagen-
kastens mit der Puffereinrichtung in dem zumindest ein-
seitig gekuppelten Betriebszustand einem weiteren Wa-
genkasten des Schienenfahrzeugs zugewandt, womit
die eingangs beschriebene Konfiguration erzielt wird,
dass die Aufkletterschutzmittel zwischen gekuppelten
Fahrzeugen abgedeckt sind und so ein herkdmmlicher
Zustand hergestellt ist, bei dem die Aufprallelemente der
gekuppelten Wagen unter einer im Normalbetrieb zu er-
wartenden NormalstoRbelastung aneinander abgleiten
kénnen.
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[0039] Weitere bevorzugte Ausgestaltungen der Erfin-
dung ergeben sich aus den Unteranspriichen bzw. der
nachstehenden Beschreibung bevorzugter Ausfiih-
rungsbeispiele, welche auf die beigefligten Zeichnungen
Bezug nimmt.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0040]

Figur 1 st eine schematische Ansicht eines Teils ei-
ner bevorzugten Ausfiihrungsform des erfin-
dungsgemafien Schienenfahrzeugs mit einer
bevorzugten Ausfiihrungsform der erfin-
dungsgemafien Puffereinrichtung;

Figur 2 st eine schematische Ansicht eines Teils der
Puffereinrichtung aus Figur 1;

Figur 3 st eine schematische Ansicht eines Teils ei-

ner weiteren bevorzugten Ausfiihrungsform
der erfindungsgemafen Puffereinrichtung.

Detaillierte Beschreibung der Erfindung

Erstes Ausfiihrungsbeispiel

[0041] Im Folgenden wird unter Bezugnahme auf die
Figuren 1 und 2 ein erstes bevorzugtes Ausflihrungsbei-
spiel des erfindungsgemafien Schienenfahrzeugs 101
beschrieben. Bei dem Schienenfahrzeug 101 handelt es
sich um einen Endwagen eines Triebzugs, dessen Nenn-
betriebsgeschwindigkeit oberhalb von 180 km/h, ndmlich
bei v, = 200 km/h, liegt.

[0042] DasFahrzeug 101 umfassteinen (durch die ge-
strichelte Kontur 102 angedeuteten) Wagenkasten, der
im Bereich seiner beiden Enden in herkdmmlicher Weise
jeweils auf einem Fahrwerk in Form eines (nicht darge-
stellten) Drehgestells abgestiitzt ist. Es versteht sich je-
doch, dass die vorliegende Erfindung auch in Verbindung
mit anderen Konfigurationen eingesetzt werden kann,
bei denen der Wagenkasten lediglich unmittelbar auf ei-
nem Fahrwerk abgestitzt ist.

[0043] Zum einfacheren Verstandnis der nachfolgen-
den Erlauterungen ist in der Figur 1 ein (durch die Rad-
aufstandsebene des Drehgestells vorgegebenes) Fahr-
zeug-Koordinatensystem x,y,z angegeben, in dem die x-
Koordinate die Fahrzeuglangsrichtung, die y-Koordinate
die Fahrzeugquerrichtung und die z-Koordinate die Fahr-
zeughodhenrichtung des Schienenfahrzeugs 101 be-
zeichnen.

[0044] Aneinem vorderen, ersten Ende 102.1 des Wa-
genkastens 102 ist eine Puffereinrichtung in Form von
Seitenpuffern 103 mit einer Pufferlangsachse 103.1 an-
geordnet, die in dem in Figur 1 dargestellten aktivierten
Betriebszustand des Fahrzeugs 101 das erste Ende
102.1 des Wagenkastens 102 in der Fahrzeuglangsrich-
tung Uberragen. Am (nicht dargestellten) hinteren, zwei-
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ten Ende des Wagenkastens 102, ist im vorliegenden
Beispiel eine identische Puffereinrichtung 103 vorgese-
hen. Es versteht sich jedoch, dass bei anderen Varianten
der Erfindung auch eine anderweitig gestaltete Puffer-
einrichtung vorgesehen sein kann.

[0045] Die Seitenpuffer 103 sind auf einem vorgege-
benen Niveau tber dem Niveau T des befahrenen Gleis-
abschnitts angeordnet, wobei sich (beispielsweise je
nach Beladung des Fahrzeugs, Verschlei® der Rad-
scheiben etc.) ein gewisser Niveauunterschied ergeben
kann.

[0046] Im gezeigten Beispielistdas Schienenfahrzeug
101 im Bereich des vorderen ersten Endes 102.1 des
Wagenkastens 102 mit einem hinteren Ende 102.2 eines
weiteren Schienenfahrzeugs 104 gekuppelt. Im vorlie-
genden Beispiel ist das weitere Schienenfahrzeug 104
identisch zu dem Schienenfahrzeug 101 gestaltet. Es
versteht sich jedoch, dass bei anderen Varianten der Er-
findung auch eine anderweitige Gestaltung des weiteren
Schienenfahrzeug vorgesehen sein kann.

[0047] Die Seitenpuffer 103 kdnnen sichim unbelaste-
ten Zustand stets in der in Figur 1 dargestellten Lage
befinden. Ebenso ist es aber auch méglich, dass die Sei-
tenpuffer 103 entlang der Pufferlangsachsen 103.1 in ei-
ne weiter vom Wagenkasten 102 entfernte Position aus-
gefahren werden kdnnen, wenn das erste Ende 102.1
bzw. das zweite Ende 102.2 ein freies Ende des jeweili-
gen Schienenfahrzeugs 101 bildet, wie dies in Figur 1
durch die strichzweipunktierten Konturen 105 angedeu-
tet ist.

[0048] Weiterhin verstehtessich, dass beibestimmten
Varianten der Erfindung auch vorgesehen sein kann,
dass die Seitenpuffer 103 in bestimmten Betriebssitua-
tionen bis auf die Héhe der AuRenkontur des Wagenka-
stens oder gegebenenfalls sogar vollstédndig hinter die
AuBenkontur des Wagenkastens eingefahren werden
kénnen.

[0049] Die Seitenpuffer 103 weisen an einem dem Wa-
genkasten 102 abgewandten Ende wenigstens ein plat-
tenférmiges Aufprallelement 103.2 fir einen StoRpartner
auf. Das jeweilige Aufprallelement 103.2 weist im vorlie-
genden Beispiel als Abmessung in der Fahrzeughdhen-
richtung eine Aufprallelementhéhe H = 320 mm und als
Abmessung in der Fahrzeugquerrichtung eine Aufprall-
elementbreite B = 580 mm auf. Es versteht sich jedoch,
dass bei anderen Varianten der Erfindung auch ander-
weitige Abmessungen gewahlt sein kdnnen.

[0050] Die Puffereinrichtung 103 ist in herkdmmlicher
Weise dazu ausgebildet, St63e mit einem StoRpartner
unter einer Langsverschiebung des Aufprallelements
103.2 gegeniuber dem Wagenkasten 102 entlang der
Pufferlangsachse 103.1 bzw. der Fahrzeuglangsrich-
tung aufzunehmen. Ein solcher StoRpartner ist im vor-
liegenden Beispiel von dem weiteren Fahrzeug 104 ge-
bildet.

[0051] An dem Aufprallelement 103.2 sind auf einer
dem Wagenkasten 102 (in dem in Figur 1 dargestellten
aktivierten Betriebszustand) abgewandten Seite Aufklet-
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terschutzmittel 106 angeordnet. Die Aufkletterschutzmit-
tel 106 sind im vorliegenden Beispiel durch ein platten-
férmiges Bauteil in Form einer Aufkletterschutzplatte 106
realisiert, welche fest mit der Puffereinrichtung 103 ver-
bunden ist. Die (nicht ndher dargestellte) Verbindung
zwischen der Aufkletterschutzplatte 106 und der Puffer-
einrichtung 103 kann grundsatzlich auf beliebige geeig-
nete Weise gestaltet sein, wobei eine formschlissige,
eine kraftschlissige, eine stoffschlissige Verbindung so-
wie beliebige Kombinationen hiervon Verwendung fin-
den kdnnen. Ebenso kann die Aufkletterschutzplatte na-
tirlich auch einstiickig mit der Puffereinrichtung gestaltet
sein.

[0052] Die Aufkletterschutzplatte 106 dient in her-
kémmlicher Weise dazu, im Crashfall mit komplementa-
ren Aufkletterschutzmitteln des StoRpartners zusam-
menzuwirken, um ein gegenseitiges Abgleiten zwischen
dem Wagenkasten und dem StoRpartner in der Fahr-
zeughohenrichtung und/oder der Fahrzeugquerrichtung
zumindest zu begrenzen.

[0053] Hierzu ist die Aufkletterschutzplatte 106 nach
Arteinerso genannten Riffelplatte gestaltet, die eine Viel-
zahl von (in der Fahrzeuglangsrichtung eingebrachten)
Vertiefungen 106.1 aufweist, welche sich in der Fahr-
zeugquerrichtung (y-Richtung) erstrecken. Im Crashfall
greifen entsprechende Vorspriinge 107.1 an komple-
mentaren Aufkletterschutzmitteln 107 eines StoRpart-
ners (bei einem gewissen Héhenversatz HV zwischen
den StoRpartnern) zumindest in einen Teil der Vertiefun-
gen 106.1 ein, wodurch sich (gegebenenfalls nach einem
kurzem Langsweg) in der Fahrzeughdhenrichtung (z-
Richtung) ein Formschluss ergibt, welcher eine weitere
Relativbewegung zwischen den StoRpartnern in der
Fahrzeughdhenrichtung verhindert.

[0054] Die Vertiefungen 106.1 sind im vorliegenden
Beispiel in dem in der Figur 2 gezeigten Schnitt trapez-
férmig gestaltet. Es versteht sich jedoch, dass die Ver-
tiefungen bei anderen Varianten der Erfindung auch eine
beliebige andere Schnittkontur aufweisen kénnen, so-
fern das gegenseitige Ineinandereingreifen bzw. Verha-
ken gewahrleistet ist, welches zum Begrenzen des Ho-
henversatzes zwischen den Stof3partnern fihrt und da-
mit das gegenseitige Aufklettern verhindert.

[0055] Im vorliegenden Beispiel erstrecken sich die
Vertiefungen 106.1 in der Fahrzeugquerrichtung Giber die
gesamte Abmessung des Aufprallelements 103.2. Mithin
sind also die Vertiefungen in der Fahrzeugquerrichtung
offen, sodass die StoRpartner grundséatzlich in der Fahr-
zeugquerrichtung aneinander abgleiten kénnen. Eine
UbermaRige Querbewegung wird dabei in der Regel
durch die seitliche Fiihrung der Fahrwerke der StoRpart-
ner im Gleis begrenzt. Es versteht sich jedoch, dass bei
anderen Varianten der Erfindung zusatzlich oder alter-
nativ auch eine entsprechende Begrenzung der Relativ-
bewegung zwischen den StoR3partnern vorgesehen sein
kann, indem beispielsweise seitliche Begrenzungswan-
de der Vertiefungen vorgesehen werden, die (gegebe-
nenfalls nach einer kurzen Relativbewegung) einen ent-
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sprechenden Formschluss auch in der Fahrzeugquer-
richtung bewirken.

[0056] Im vorliegenden Beispiel sind fiinf Vertiefungen
106.1 vorgesehen, wobei die mittlere Abmessung der
jeweiligen Vertiefung 106.1 in der Fahrzeughdhenrich-
tung etwa 9% der Aufprallelementhéhe HA betragt. Es
versteht sich jedoch, dass bei anderen Varianten der Er-
findung auch eine andere Anzahl von Vertiefungen sowie
(zusatzlich oder alternativ) auch andere Abmessungen
der Vertiefungen vorgesehen sein kénnen.

[0057] Um zu verhindern, dass die Aufkletterschutz-
platten 106 der jeweiligen Puffereinrichtung 103 im ge-
kuppeltem Zustand der Fahrzeuge 101, 104 miteinander
in Eingriff gelangen und so eine freie Relativbewegung
zwischen den beiden Fahrzeugen 101 und 104 in der
Fahrzeughdhenrichtung begrenzen, sind die Aufkletter-
schutzplatten 106 im vorliegenden Beispiel jeweils durch
ein bevorzugtes Ausflihrungsbeispiel der erfindungsge-
mafRen Abdeckeinrichtung 108 abgedeckt. Die Fahrzeu-
ge 101, 104 werden mithin also in einem zumindest ein-
seitig gekuppelten Betriebszustand im Sinne der vorste-
henden Ausfiihrungen betrieben.

[0058] Die Abdeckeinrichtung 108 ist hierzu als im We-
sentlichen plattenférmige Abdeckung gestaltet, welche
eine Anzahl von Vorspriingen 108.1 aufweist. Jeder Vor-
sprung 108.1 greift in eine zugehdrige Vertiefung 106.1
der Aufkletterschutzplatte 106 ein. Dabei ist jeder Vor-
sprung mit einem leichten UbermaR gegeniiber der Ver-
tiefung 106.1 versehen, sodass der Vorsprung 108.1 (im
korrekt montierten Zustand) mit einem leichten Presssitz
in der zugehorigen Vertiefung 106.1 sitzt. Es versteht
sich jedoch, dass bei anderen Varianten der Erfindung
auch eine Ubergangspassung sowie gegebenenfalls
auch ein gewisses Spiel zwischen dem Vorsprung und
den Seitenwanden der Vertiefung vorgesehen sein kann.
[0059] Im vorliegenden Beispiel fiillt der jeweilige Vor-
sprung 108.1 die zugehdorige Vertiefung 106.1 sowohl in
der Fahrzeuglangsrichtung als auch in der Fahrzeug-
querrichtung vollstédndig aus. Es versteht sich jedoch,
dass bei anderen Varianten der Erfindung auch vorge-
sehen sein kann, dass der Vorsprung an der Abdeckung
in der Fahrzeuglangsrichtung und/oder in der Fahrzeug-
querrichtung nur einen Teil der zugehdrigen Vertiefung
in der Aufkletterschutzplatte ausfillt. Bevorzugt erstreckt
sich der Vorsprung Uber wenigstens 20%, vorzugsweise
wenigstens 50%, weiter vorzugsweise wenigstens 90%
der Vertiefung. In allen diesen Fallen Iasst sich eine gute
Abstiitzung der Abdeckung 108, insbesondere in der
Fahrzeughdhenrichtung, erzielen.

[0060] Im vorliegenden Beispiel ist durch die beschrie-
bene Gestaltung der Vorspriinge 108.1 unter vorteilhaf-
ter Ausnutzung der ohnehin vorhandenen Vertiefungen
106.1 der Aufkletterschutzplatte 106 zum einen in der
Fahrzeughdhenrichtung (z-Richtung) eine formschlissi-
ge und kraftschliissige Verbindung realisiert, wahrend
sich in der Fahrzeugquerrichtung eine rein kraftschlis-
sige Verbindung ergibt. Um ein Lésen der Abdeckung
108 in der Fahrzeuglangsrichtung (x-Richtung) zu ver-
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hindern, Ubergreift die Abdeckung 108 in ihrem oberen
und unteren Randbereich 108.2 den Randbereich 106.2
der Aufkletterschutzplatte 106, wobei ein Vorsprung
108.3 in eine Hinterschneidung 106.3 der Aufkletter-
schutzplatte 106 eingreift. Hierdurch wird ein in der Fahr-
zeuglangsrichtung wirkender Formschluss zwischen der
Aufkletterschutzplatte 106 und der Abdeckung 108 rea-
lisiert.

[0061] Es kann im vorliegenden Beispiel vorgesehen
sein, dass die Abdeckung 108 in der Fahrzeugquerrich-
tung auf die Aufkletterschutzplatte 106 aufgeschoben
wird. Um ein einfaches Montieren bzw. Lésen der Ab-
deckung 108 zu ermdglichen, sind der Randbereich
108.2 der Abdeckung und der Vorsprung 108.3 im vor-
liegenden Beispiel zusatzlich elastisch ausgebildet, so-
dass mithin also eine Verbindung also nach Art einer
Schnappverbindung realisiert ist.

[0062] Es versteht sich, dass bei bestimmten Varian-
ten der Erfindung auch im Bereich der (sich in der Fahr-
zeughodhenrichtung erstreckenden) seitlichen Randbe-
reiche der Aufkletterschutzplatte zumindest abschnitts-
weise eine derartige Schnappverbindung vorgesehen
sein kann, sodass auch ein Lésen der Abdeckung in der
Fahrzeugquerrichtung verhindert wird. In diesem Fall
kann die Abdeckung dann nur tber eine Fligebewegung
in der Fahrzeuglangsrichtung auf die Aufkletterschutz-
platte aufgesetzt werden.

[0063] Ebenso kann die Sicherung in der Fahrzeug-
querrichtung Uber entsprechende in der Fahrzeugquer-
richtung wirkende andere Sicherungsmittel (wie bei-
spielsweise Sicherungsschrauben, Sicherungsstifte
etc.) realisiert sein, wie dies in Figur 2 durch die gestri-
chelte Kontur 109 angedeutet ist.

[0064] Es verstehtsich, dass die Verbindung zwischen
den Aufkletterschutzmitteln und der Puffereinrichtung bei
anderen Varianten der Erfindung auch auf beliebige an-
dere Weise realisiert sein kann. Hierbei kénnen form-
schlissige, kraftschlissige und stoffschliissige Verbin-
dungen sowie beliebige Kombinationen hiervon Verwen-
dung finden.

[0065] Die Abdeckung 108 weist im vorliegenden Bei-
spiel eine der Anzahl der Vertiefungen 106.1 entspre-
chende Anzahl von Vorspriingen 108.1 auf, sodass mit-
hin jede Vertiefung 106.1 durch einen Vorsprung 108.1
ausgefiillt ist. Hierdurch ist eine besonders glinstige Ab-
stutzung der Abdeckung 108 an der Aufkletterschutzplat-
te 106 realisiert.

[0066] Es versteht sich jedoch, dass bei anderen Va-
rianten der Erfindung auch eine abweichende Anzahl von
Vorspriingen an der Abdeckung vorgesehen sein kann,
sodass einzelne Vertiefungen der Aufkletterschutzplatte
nicht ausgefllt sind. Ebenso kénnen die Vorspriinge an
der Abdeckung gegebenenfalls sogar vollstéandig fehlen,
mithin also im montierten Zustand samtliche Vertiefun-
gen der Aufkletterschutzplatte frei bzw. unausgefiillt blei-
ben.

[0067] Die Abdeckung 108 weist auf ihrer der Aufklet-
terschutzplatte 106 abgewandten Seite 108.4 eine im
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Wesentlichen glatte und gewdlbte Kontaktflache 108.5
auf, um ein einfaches Abgleiten der einander kontaktie-
render Puffereinrichtungen 103 zwischen den gekuppel-
ten Fahrzeugen 101, 104 zu ermdglichen. Hierbei kann
die Kontaktflache 108.5 der Abdeckung 108 nach Art ei-
ner Pufferoberflache gemaR den Vorschriften der UIC
ausgebildet sein.

[0068] Die Abdeckung 108 istim vorliegenden Beispiel
als in Wesentlichen massive Komponente aus einem
Kunststoffmaterial aufgebaut. Dies hat neben der einfa-
chen Herstellung als Massenprodukt (z. B. unter Einsatz
von Spritzgussverfahren oder dergleichen) insbesonde-
re den Vorteil, dass hochzahe Abdeckungen 108 mit kor-
rosionsbesténdigen Oberflachen erzielt werden kdnnen.
Zudem kann hiermit eine Abdeckung 108 realisiert wer-
den, welche gute Gleiteigenschaften aufweist, die fiirden
Betrieb im Bereich zwischen den beiden gekuppelten
Fahrzeugen 101, 104 von Bedeutung sind.

[0069] Im vorliegenden Beispiel umfasst das Kunst-
stoffmaterial der Abdeckung 108 Polyethylen (PE, typi-
scherweise PE-HD). Es versteht sich jedoch, dass bei
anderen Varianten der Erfindung auch beliebige andere
Kunststoffe, wie beispielsweise Polypropylen (PP), Po-
lyvinylchlorid (PVC, typischerweise PVC-H), Polyoxyme-
thylen (POM), Polycarbonat (PC), Polyamid (PA), Polye-
theretherketon (PEEK), Polyphenylensulfid (PPS), Po-
lyetherimid (PEI), Polyvinylidenfluorid (PVDF), Polyu-
rethan (PU) etc. zum Einsatz kommen, welche bei einer
im Normalbetrieb der Fahrzeuge 101, 104 zu erwarten-
den maximalen NormalstoRbelastungihre strukturelle In-
tegritat fir eine ausreichend hohe Anzahl von Lastzyklen
behalten und eine derart hohe Verschleilfestigkeit auf-
weisen, dass sie flr einen vorgebbaren, ausreichend lan-
gen Zeitraum die reibungsbehafteten Relativbewegun-
gen (in Héhenrichtung und Querrichtung) ohne nennens-
werten Funktionsverlust ertragen. Ebenso versteht es
sich, dass in das Kunststoffmaterial der Abdeckung 108
gegebenenfalls eine Bewehrung (wie beispielsweise
Einzelfasern, so genannte Rovings, gewobene oder
nichtgewobenen Fasergelege etc.) eingebettet sein kon-
nen. Gleichermafien kénnen auf der Abdeckung 108 rei-
bungsreduzierende Oberflachenbeschichtungen, bei-
spielsweise aus Polytetrafluorethylen (PTFE) oder der-
gleichen, vorgesehen sein.

[0070] Ebenso kann die Abdeckung bei anderen Vari-
anten der Erfindung grundsatzlich auch aus einem be-
liebigen anderen geeigneten Material bzw. einer anderen
Materialkombination aufgebaut sein. Hierbei kénnen ins-
besondere auch Metalle zum Einsatzkommen. Entschei-
dend ist lediglich, dass das verwendete Material zumin-
dest bei Belastungen bis hin zu einer im Normalbetrieb
der Fahrzeuge 101, 104 zu erwartenden Normalstof3be-
lastung seine strukturelle Integritat fir eine ausreichend
hohe Anzahl von Lastzyklen behalt und eine derart hohe
Verschleillfestigkeit aufweist, dass es fiir einen vorgeb-
baren (unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ausrei-
chend langen) Zeitraum die betriebsmaRigen reibungs-
behafteten Relativbewegungen (in Héhenrichtung und
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Querrichtung) ohne nennenswerten Funktionsverlust er-
tragt.

[0071] Mit der Abdeckung 108 ist es somit in vorteil-
hafter Weise mdglich, die Aufkletterschutzplatten 106
zwischen gekuppelten Fahrzeugen 101, 104 abzudek-
ken und so einen herkdmmlichen Zustand herzustellen,
bei dem die Aufprallelemente 103.2 der Puffereinrichtun-
gen 103 unter der NormalstoRbelastung aneinander ab-
gleiten kénnen. Ebenso ist es aber auch mdglich, am
freien Ende des Fahrzeugs die Abdeckungen 108 zu ent-
fernen, sodass dort die Aufkletterschutzplatten 106 so-
fort wirksam werden kénnen und unmittelbar beim Kon-
takt mit dem StoRpartner den Versatz zwischen beiden
StoRpartnern in herkdmmlicher Weise begrenzen kén-
nen. In diesem Fall wird das Fahrzeug 101 dann mithin
also in einem zumindest einseitig ungekuppelten Be-
triebszustand im Sinne der vorstehenden Ausfiihrungen
betrieben.

[0072] InjedemFallistes mitdenvorstehend beschrie-
benen Varianten méglich, die Abdeckung 108 schnell an
der Puffereinrichtung 103 zu montieren bzw. die Abdek-
kung 108 wieder von der Puffereinrichtung 103 zu ent-
fernen, sodass die Ausristung bzw. Umristung des
Fahrzeugs 101 in vorteilhafter Weise nur vergleichswei-
se wenig Zeit in Anspruch nimmt.

Zweites Ausfiihrungsbeispiel

[0073] Im Folgenden wird unter Bezugnahme auf die
Figuren 1 und 3 ein weiteres bevorzugtes Ausfihrungs-
beispiel des erfindungsgemaflen Schienenfahrzeugs
101 miteinem zweiten bevorzugten Ausfiihrungsbeispiel
der erfindungsgemafRen Puffereinrichtung 203 beschrie-
ben, bei der ein weiteres bevorzugtes Ausflihrungsbei-
spiel der erfindungsgeméafien Abdeckeinrichtung 208
zum Einsatz kommt. Die Puffereinrichtung 203 kann die
Puffereinrichtung 103 in dem Fahrzeug 101 ersetzen.
Die Puffereinrichtung 203 gleichtin ihrer grundsatzlichen
Funktion und ihrem grundsatzlichen Aufbau der Puffer-
einrichtung 103, sodass hier lediglich auf die Unterschie-
de eingegangen werden soll. Insbesondere sind gleich-
artige Komponenten mit um den Wert 100 erhéhten Be-
zugszeichen zu sehen. Sofern nachfolgend keine ander-
weitigen Ausfiihrungen gemacht werden, wird hinsicht-
lich der Merkmale und Eigenschaften dieser Komponen-
ten ausdricklich auf die obigen Ausfiihrungen verwie-
sen.

[0074] Der Unterschied der Puffereinrichtung 203 zu
der Puffereinrichtung 103 besteht lediglich in der Gestal-
tung der Abdeckeinrichtung 208. Wie der Figur 3 zu ent-
nehmen ist, ist die Abdeckeinrichtung wiederum als im
Wesentlichen plattenférmige Abdeckung 208 gestaltet,
welche jedoch in ihrem Inneren einen Hohlraum 208.6
aufweist, der mit einem Fluid 208.7 geftllt ist.

[0075] DerHohlraum 208.6 ist so gestaltet, dass er der
AuBenkontur der Abdeckung 208 im Wesentlichen folgt,
sodass die Abdeckung 208 auf der dem Fahrzeug 101
abgewandten Vorderseite der Aufkletterschutzplatte 106
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lediglich als vergleichsweise diinnwandige Komponente
gestaltet ist. Die Wanddicke der den Hohlraum 208.6 be-
grenzenden Wand 208.8 ist dabei vorzugsweise in Ab-
hangigkeit von dem verwendeten Material so diinn ge-
wahlt, dass sie (gegebenenfalls mit einem gewissen Si-
cherheitsfaktor, der vorzugsweise zwischen 1,2 und 1,8
gewahlt wird) den Belastungen durch den Druck stand-
halt, der in dem Hohlraum 208.6 entsteht, wenn die Auf-
prallelemente 203.2 der Puffereinrichtungen 203 der ge-
koppelten Fahrzeuge 101, 104 unter der NormalstoRRbe-
lastung aufeinanderstoRen und aneinander abgleiten.
[0076] Beidem Fluid 208.7 kann es sich grundsatzlich
um ein beliebiges gasférmiges oder flissiges Medium
handeln. Vorzugsweise handelt es sich um eine im We-
sentlichen inkompressible Flussigkeit, da hierdurch im
Normalbetrieb ein Verhalten erzielt werden kann, wel-
ches im Wesentlichen demjenigen einer massiven Ab-
deckung (wie beispielsweise der Abdeckung 108) ent-
spricht.

[0077] Die Abdeckung 208 ist weiterhin so gestaltet,
dass sie bei einer die Normalstof3belastung Uberschrei-
tenden UberstoRbelastung teilweise versagt, mithin also
ihre Wirkung verliert, und damit ein zumindest teilweises
Wirksamwerden der Aufkletterschutzplatte 106 wieder
ermdoglicht.

[0078] Das definierte Versagen der Abdeckung 208
bei der definierten UberstoRbelastung kann grundsatz-
lich auf beliebige geeignete Weise realisiert werden. Im
vorliegenden Beispiel kann beispielsweise wenigstens
eine Ventileinrichtung 208.9 vorgesehen sein, welche als
Uberdruckventil gestaltet ist und bei dem der definierten
UberstoRbelastung entsprechenden Uberdruck in dem
Hohlraum 208.6 anspricht, sodass das Fluid 208.7 aus
dem Hohlraum 208.6 heraus gedrickt wird. Hierbei kol-
labiertder Hohlraum 208.6, sodass die Vorspriinge 107.1
der Aufkletterschutzmittel 107 des Stof3partners dann in
die Vertiefungen 106.1 der Aufkletterschutzplatte 106
eindringen kénnen.

[0079] Hierbei werden zwar Teile Wand 208.8 der Ab-
deckung 208 zwischen den miteinander in Eingriff gelan-
genden Aufkletterschutzmitteln 106, 107 eingeklemmt.
Uber eine vergleichweise geringe Dicke der Wand 208.8
der Abdeckung 208 in diesem Bereich und/oder eine ent-
sprechende Gestaltung der Vertiefungen 106.1 kann je-
doch gewahrleistet werden, dass ein ausreichend guter
Formschluss zwischen den Aufkletterschutzmitteln 106,
107 erreicht wird, welcher ein Aufklettern ausreichend
begrenzt bzw. verhindert.

[0080] Das Uberdruckventil 208.8 kann auf beliebige
geeignete Weise realisiert sein. Bei besonders einfachen
Varianten der Erfindung wird das Ansprechen auf den
Uberdruck dadurch realisiert, dass eine in der Wand
208.8 vorgesehene Sollversagensstelle in Form einer
Sollbruchstelle (wie sie in Figur 3 durch die Kontur 208.10
angedeutet ist) bei dieser Belastung versagt.

[0081] Die Sollbruchstelle 208.10 kann an beliebiger
Stelle platziert werden. Vorzugsweise sind tber die Ab-
deckung 208 mehrere Sollbruchstellen 208.10 verteilt
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angeordnet. Dabei kann vorgesehen sein, dass die Soll-
bruchstellen 208.10 bei unterschiedlichen Belastungen
versagen, sodass ein gunstiges Entweichen des Fluids
208.7 aus dem Hohlraum 208.6 erzielt wird, welches zu
einem Kollabieren des Hohlraums 208.6 mit einem defi-
nierten Verlauf fihrt.

[0082] Die Sollbruchstellen 208.10 sind (wie in Figur 3
angedeutet) bevorzugt im Randbereich der Abdeckung
208 sowie in dem die Kontaktflache 208.5 bildenden Teil
208.11 der Wand 208.8 angeordnet. Diese Gestaltung
hat den Vorteil, dass das Versagen in diesem Teil 208.11
der Wand 208.8 den Widerstand der Wand 208.8 gegen
das Eindringen der Vorspriinge 107.1 in die Vertiefungen
106.1 reduziert. Vorzugsweise ist daher im Bereich jeder
Vertiefung 106.1 wenigstens eine Sollbruchstelle 208.10
angeordnet.

[0083] Auchim vorliegenden Beispiel lassen sich wie-
derum beliebige Materialien fiir die Abdeckung 208 ver-
wenden. Bei der Verwendung von Kunststoffen besteht
der Vorteil, dass zum einen das definierte Versagen der
Abdeckung 208 im Falle der UberstoRbelastung beson-
ders einfach realisiert werden kann. Zudem kann der Wi-
derstand gegen das Eindringen der Vorspriinge 107.1 in
die Vertiefungen 106.1 in einfacher Weise vorteilhaft ge-
ring gehalten werden.

[0084] Die Gestaltung mit dem bei Uberlast kollabie-
renden Hohlraum 208.6 ist insbesondere dann von Vor-
teil, wenn in einem Crashfall die Puffereinrichtungen 203
gekuppelter Wagen 101, 104 miteinander in Eingriff ge-
raten, da die Aufkletterschutzmittel 106 dann trotz der
Abdeckeinrichtung 208 zumindest teilweise ihre Wirkung
entfalten kdénnen und einem gegenseitigen Aufklettern
der gekuppelten Wagen 101, 104 entgegenwirken kon-
nen. Ebenso ist es natlirlich von Vorteil, wenn die Ab-
deckeinrichtung 208 irrtimlich am freien (vorlaufenden
oder nachlaufenden) Ende des Fahrzeugs 101 nicht ent-
fernt wurde, da auch dann die Aufkletterschutzmittel 106
in einem Crashfall trotz der vorhandenen Abdeckeinrich-
tung 208 zumindest teilweise ihre Wirkung entfalten kén-
nen. Schliel3lich kann es in diesem Fall sogar vorgese-
hen sein, die Abdeckeinrichtung 208 stets, also auch an
einem freien Ende des Fahrzeugs 101, Giber den Aufklet-
terschutzmitteln 106 zu belassen. Es sei an dieser Stelle
erwahnt, dass die vorliegende Erfindung sowohl, wie im
Zusammenhang mit den Ausfiihrungsbeispielen be-
schrieben, bei Fahrzeugen mit Seitenpuffern zum Ein-
satz kommen kann. Sie kann aber auch bei Fahrzeugen
mit anderweitig gestalteten bzw. an anderer Stelle ange-
ordneten Puffereinrichtungen ihre vorteilhaften Wirkun-
gen entfalten.

[0085] Die vorliegende Erfindung wurde vorstehend
ausschlieBlich anhand eines Fahrzeugs fir Triebzlige
beschrieben, die mit vergleichsweise hohen Nennbe-
triebsgeschwindigkeiten verkehren. Es versteht sich je-
doch, dass die Erfindung auch im Zusammenhang mit
anderen Schienenfahrzeugen, insbesondere bei niedri-
geren oder aber auch noch héheren Nennbetriebsge-
schwindigkeiten zum Einsatz kommen kann.
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Patentanspriiche

1.

Schienenfahrzeug mit

- einem Wagenkasten (102), der eine Fahr-
zeuglangsrichtung, eine Fahrzeugquerrichtung
und eine Fahrzeughéhenrichtung definiert, und
- einer Puffereinrichtung (103; 203), wobei

- die Puffereinrichtung (103; 203) an einem er-
sten Ende des Wagenkastens (102) angeordnet
ist und zumindest in einem aktivierten Betriebs-
zustand das erste Ende des Wagenkastens
(102) in der Fahrzeuglangsrichtung tberragt,

- die Puffereinrichtung (103; 203) an einem dem
Wagenkasten (102) in dem aktivierten Betriebs-
zustand abgewandten Ende wenigstens ein
Aufprallelement (103.2; 203.2) fiur einen
StoRpartner aufweist,

- die Puffereinrichtung (103; 203) dazu ausge-
bildet ist, StéRe mit einem StoRpartner unter ei-
ner Langsverschiebung des Aufprallelements
(103.2; 203.2) gegeniiber dem Wagenkasten
(102) in der Fahrzeuglangsrichtung aufzuneh-
men, und

- die Puffereinrichtung (103; 203) auf einer dem
Wagenkasten (102) in dem aktivierten Betriebs-
zustand abgewandten Seite Aufkletterschutz-
mittel (106) aufweist, die dazu ausgebildet sind,
im Crashfall mit komplementaren Aufkletter-
schutzmitteln (107) des StoRpartners zusam-
menzuwirken, um ein gegenseitiges Abgleiten
zwischen dem Wagenkasten (102) und dem
StoRpartnerin der Fahrzeughéhenrichtung und/
oder der Fahrzeugquerrichtung zumindest zu
begrenzen,

dadurch gekennzeichnet, dass

- die Aufkletterschutzmittel (106) an dem Auf-
prallelement (103.2) angeordnet sind und

- eine Abdeckeinrichtung (108; 208) zum Abdek-
ken der Aufkletterschutzmittel (100) vorgese-
hen ist, wobei

- die Abdeckeinrichtung (108; 208), insbeson-
dere l6sbar, mitder Puffereinrichtung (103;203)
verbunden ist und

- die Abdeckeinrichtung (108; 208) dazu ausge-
bildet ist, ein Wirksamwerden der Aufkletter-
schutzmittel (106) zumindest unter einer Nor-
malstoRbelastung zu verhindern, wobei

- die NormalstoRbelastung einer in einem Nor-
malbetrieb des Schienenfahrzeugs zu erwar-
tenden StoRbelastung der Puffereinrichtung
(103; 203) entspricht.

2. Schienenfahrzeug nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
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- die Abdeckeinrichtung (208) dazu ausgebildet
ist, unter einer die Normalstof3belastung uber-
schreitenden UberstoRbelastung zu versagen
und die Aufkletterschutzmittel (106) zumindest
teilweise freizugeben,

- die Abdeckeinrichtung (208) zumindest eine
Sollversagensstelle (208.10), insbesondere ei-
ne Sollbruchstelle, aufweist.

3. Schienenfahrzeug nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass

- die Aufkletterschutzmittel (106) wenigstens ei-
ne Vertiefung (106.1) ausbilden und

- die Abdeckeinrichtung (108; 208) wenigstens
einen Vorsprung (108.1; 208.1) aufweist, der im
montierten Zustand zur Fixierung der Abdeck-
einrichtung (108; 208) an der Puffereinrichtung
(103; 203) in die wenigstens eine Vertiefung
(106.1) eingreift, wobei

- der wenigstens eine Vorsprung (108.1; 208.1)
im montierten Zustand insbesondere unter Aus-
bildung eines Presssitzes in die wenigstens eine
Vertiefung (106.1) eingreift.

4. Schienenfahrzeug nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass

- sich die Vertiefung (106.1) in der Fahrzeug-
querrichtung, insbesondere im Wesentlichen
Uber die gesamte Abmessung des Aufprallele-
ments (103.2; 203.2), erstreckt

und/oder

- sich die Vertiefung (106.1) in der Fahrzeugho-
henrichtung Gber 2% bis 20% einer Aufprallele-
menthdhe, vorzugsweise tber 4% bis 15% der
Aufprallelementhdhe, weiter vorzugsweise 5%
bis 10% der Aufprallelementhdhe, erstreckt.

5. Schienenfahrzeug nach Anspruch 3 oder 4, da-
durch gekennzeichnet, dass sich der Vorsprung
(108.1; 208.1) Uiber wenigstens 20%, vorzugsweise
wenigstens 50%, weiter vorzugsweise wenigstens
90% bis 100%, der Vertiefung (106.1) erstreckt.

6. Schienenfahrzeug nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass

- die Aufkletterschutzmittel (106) eine Mehrzahl
von Vertiefungen (106.1) ausbilden, die im
Crashfall mit komplementéaren Vorspriingen
(107.1) am StoRpartner zusammenwirken, um
ein gegenseitiges Abgleiten zwischen dem Wa-
genkasten (102) und dem StoRpartner in der
Fahrzeughohenrichtung und/oder der Fahr-
zeugquerrichtung zumindest zu begrenzen, und
- die Abdeckeinrichtung (108; 208) wenigstens
einen Vorsprung (108.1; 208.1) aufweist, der im
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montierten Zustand in die wenigstens eine Ver-
tiefung (106.1) zur Fixierung der Abdeckeinrich-
tung (108; 208) an der Puffereinrichtung (103;
203) eingreift.

Schienenfahrzeug nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Abdeckeinrichtung (108;
208) insbesondere eine der Anzahl der Vertiefungen
(106.1) der Aufkletterschutzmittel (106) entspre-
chende Anzahl von Vorspriingen (108.1; 208.1) auf-
weist, sodass im montierten Zustand in jede Vertie-
fung (106.1) der Aufkletterschutzmittel (106) ein Vor-
sprung (108.1; 208.1) der Abdeckeinrichtung (108;
208) eingreift.

Schienenfahrzeug nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass

- die Abdeckeinrichtung (108; 208) Gber wenig-
stens eine formschliissige Verbindung mit der
Puffereinrichtung (103; 203), insbesondere mit
dem Aufprallelement (103.2; 203.2), verbunden
ist

und/oder

- die Abdeckeinrichtung (108; 208) Gber wenig-
stens eine kraftschllissige Verbindung mit der
Puffereinrichtung (103; 203), insbesondere mit
dem Aufprallelement (103.2; 203.2), verbunden
ist.

Schienenfahrzeug nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass

- die Abdeckeinrichtung (108; 208) zumindest
teilweise aus wenigstens einem Kunststoffma-
terial aufgebaut ist, wobei

- das wenigstens eine Kunststoffmaterial insbe-
sondere Polyethylen (PE) und/oder Polypropy-
len (PP) und/oder Polyvinylchlorid (PVC) und/
oder Polyoxymethylen (POM) und/oder Poly-
carbonat (PC) und/oder Polyamid (PA) und/oder
Polyetheretherketon (PEEK) und/oder Polyphe-
nylensulfid (PPS) und/oder Polyetherimid (PEI)
und/oder Polyvinylidenfluorid (PVDF) und/oder
Polyurethan (PU) umfasst.

Schienenfahrzeug nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Abdeckeinrichtung (108; 208) als im Wesentlichen
plattenférmiges Element ausgebildet ist.

Schienenfahrzeug nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Abdeckeinrichtung (108; 208) auf ihrer den Aufklet-
terschutzmitteln (106) abgewandten Seite eine im
Wesentlichen glatte und/oder gewdlbte Kontaktfla-
che (108.4; 208.4) ausbildet, die insbesondere nach
Art einer Pufferoberfliche gemafl den Vorschriften
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der UIC ausgebildet ist.

12. Puffereinrichtung fiir ein Schienenfahrzeug mit ei-

nem Wagenkasten, der eine Fahrzeuglangsrich-
tung, eine Fahrzeugquerrichtung und eine Fahr-
zeughdhenrichtung definiert, wobei

- die Puffereinrichtung (103; 203) dazu ausge-
bildet ist, an einem ersten Ende des Wagenka-
stens angeordnet zu werden und zumindest in
einem aktivierten Betriebszustand das erste En-
de des Wagenkastens in der Fahrzeuglangs-
richtung Uberragt,

- die Puffereinrichtung (103; 203) an einem dem
Wagenkasten in dem aktivierten Betriebszu-
stand abgewandten Ende wenigstens ein Auf-
prallelement (103.2; 203.2) fur einen StoRpart-
ner aufweist,

- die Puffereinrichtung (103; 203) dazu ausge-
bildet ist, StéRe mit einem StoRpartner unter ei-
ner Langsverschiebung des Aufprallelements
(103.2; 203.2) gegeniiber dem Wagenkasten in
der Fahrzeuglangsrichtung aufzunehmen, und
- die Puffereinrichtung (103; 203) auf einer dem
Wagenkasten in dem aktivierten Betriebszu-
stand abgewandten Seite Aufkletterschutzmittel
(106) aufweist, die dazu ausgebildet sind, im
Crashfall mitkomplementaren Aufklotterschutz-
mitteln (107) des StoRpartners zusammenzu-
wirken, um ein gegenseitiges Abgleiten zwi-
schen dem Wagenkasten und dem StoRRpartner
in der Fahrzeughdhenrichtung und/oder der
Fahrzeugquerrichtung zumindest zu begren-
zen,

dadurch gekennzeichnet, dass

- die Aufkletterschutzmittel (106) an dem Auf-
prallelement(103.2;203.2) angeordnet sind und
- eine Abdeckeinrichtung (108; 208) zum Abdek-
ken der Aufkletterschutzmittel (106) vorgese-
hen ist, wobei

- die Abdeckeinrichtung (108; 208), insbeson-
dere l6sbar, mit der Puffereinrichtung (103; 203)
verbunden ist und

- die Abdeckeinrichtung (108; 208) dazu ausge-
bildet ist, ein Wirksamwerden der Aufkletter-
schutzmittel (106) zumindest unter einer Nor-
malstofRbelastung zu verhindern, wobei

- die NormalstoRbelastung einer in einem Nor-
malbetrieb des Schienenfahrzeugs zu erwar-
tenden StoRbelastung der Puffereinrichtung
(103; 203) entspricht.

13. Abdeckeinrichtung flr Aufkletterschutzmittel (106)

einer Puffereinrichtung (103; 203), dadurch ge-
kennzeichnet, dass
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- die Abdeckeinrichtung (108; 208) als die Ab-
deckeinrichtung (108; 208) der Puffereinrich-
tung (103; 203) nach Anspruch 12 ausgebildet
ist, wobei

- insbesondere ein im Wesentlichen plattenfor-
miges Abdeckelement (108; 208) vorgesehen
ist, wobei

- das Abdeckelement (108; 208) auf seiner den
Aufkletterschutzmitteln (106) zugewandten Sei-
te insbesondere wenigstens einen Vorsprung
(108.1; 208.1) zum Zusammenwirken mit den
Aufkletterschutzmitteln (106) aufweist

und/oder

- das Abdeckelement (108; 208) auf seiner den
Aufkletterschutzmitteln (106) abgewandten Sei-
te insbesondere eine im Wesentlichen glatte
und/oder gewdlbte Kontaktflache (108.4;208.4)
ausbildet, die insbesondere nach Art einer Puf-
feroberflache gemaf den Vorschriften der UIC
ausgebildet ist.

14. Abdeckeinrichtung nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass

- das Abdeckelement (108; 208) zumindest teil-
weise aus wenigstens einem Kunststoffmaterial
aufgebaut ist, wobei

- das wenigstens eine Kunststoffmaterial insbe-
sondere Polyethylen und/oderPolypropylen
(PP) und/oder Polyvinylchlorid (PVC) und/oder
Polyoxymethylen (POM) und/oder Polycarbo-
nat (PC) und/oder Polyamid (PA) und/oder Po-
lyetheretherketon (PEEK) und/oder Polypheny-
lensulfid (PPS) und/oder Polyetherimid (PEI)
und/oder Polyvinylidenfluorid (PVDF) und/oder
Polyurethan (PU) ist.

15. Verfahren zum Betreiben eines Schienenfahrzeugs,
insbesondere eines Schienenfahrzeugs nach einem
der Anspriche 1 bis 11, mit einem Wagenkasten
(102) und einer Puffereinrichtung (103; 203) zur Auf-
nahme von StéRen mit einem StoRpartner, die ein
Ende des Wagenkastens (102) zumindest in einem
aktivierten Betriebszustand in einer Fahrzeuglangs-
richtung Uberragt, wobei die Puffereinrichtung (103;
203) an einer dem Wagenkasten (102) abgewand-
ten Seite Aufkletterschutzmittel (106) aufweist, bei
dem

- das Schienenfahrzeug in einem zumindest ein-
seitig ungekuppelten Betriebszustand mit zum
Eingriff mit komplementaren Aufkletterschutz-
mitteln (107) des StoRpartners freiliegenden
Aufkletterschutzmitteln (106) der Puffereinrich-
tung (103; 203) betrieben wird,
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dadurch gekennzeichnet, dass

- das Schienenfahrzeugin einem zumindest ein-
seitig gekuppelten Betriebszustand mit durch ei-
ne Abdeckeinrichtung (108; 208) abgedeckten
Aufkletterschutzmitteln (106) der Puffereinrich-
tung (103; 203) betrieben wird, wobei die Ab-
deckeinrichtung (108; 208) dazu ausgebildetiist,
ein Wirksamwerden der Aufkletterschutzmittel
(106) zumindest unter einer NormalstoRbela-
stung zu verhindern, die einer in einem Normal-
betrieb des Schienenfahrzeugs zu erwartenden
StoRbelastung der Puffereinrichtung (103; 203)
entspricht, wobei

- das Ende des Wagenkastens (102) mit der Puf-
fereinrichtung in dem zumindest einseitig unge-
kuppelten Betriebszustand insbesondere ein
ungekuppeltes Ende des Schienenfahrzeugs
bildet und das Ende des Wagenkastens (102)
mit der Puffereinrichtung in dem zumindest ein-
seitig gekuppelten Betriebszustand insbeson-
dere einem weiteren Wagenkasten des Schie-
nenfahrzeugs zugewandt ist.



EP 2 551 170 A1

1'€0l €01 <Cc0i g0l 801 €01 L'l

i
[

[}

|

!

i

|
T
i

T e e e s e e v v e e S

\.\ 501 2oL L'gZol Z2z0oL S0l ./

L0l

yCL

| B4

14



103
r——/

103.2

106

[

— 1071

[
I
|
|
1
i
T
+
I
_

/////

PR

203

203.2

106

— 107.1

— 208.1

— 106.3

15

EP 2 551 170 A1

el

Al

o
<
s

%}

‘.
0’0’1
et

‘
Q
0000 0
000“000“ \w 000000 0
ooooooeonono%n&'no 00“¢

04&3@9}“”3&%&‘

(o 0
% 0.4 o
00
00.000@0_00 4

108.2 108.3

109
. S ’.

107

108 106.2

Fig. 2

208.10

107

106.1

208.10

>
I

208.4
208.8

208.11

208 208.10 208.9 108.3

Fig. 3



EP 2 551 170 A1

des

Europiisches
Patentamt
European
Patent Office
Office européen

brevets

no

EPO FORM 1503 03.82 (P04C03)

EUROPAISCHER RECHERCHENBERICHT Nummer der Anmeldung

EP 12 17 7812

EINSCHLAGIGE DOKUMENTE

Kategorieg

Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich,
der maBgeblichen Teile

Betrifft KLASSIFIKATION DER
Anspruch ANMELDUNG (IPC)

Y

EP 2 193 970 A2 (BOMBARDIER TRANSP GMBH
[DE]) 9. Juni 2010 (2010-06-09)

* Absatz [0025] - Absatz [0034];
Abbildungen 1,2 *

DE 17 44 047 U (BERGISCHE STAHL IND K G
[DE]) 2. Mai 1957 (1957-05-02)

* Seite 2, Zeile 9 - Seite 3, Absatz 4;
Abbildungen 1-5 *

EP 1 283 144 Al (SCHWAB VERKEHRSTECHNIK AG
[CH]) 12. Februar 2003 (2003-02-12)

* Absatz [0011] - Absatz [0015];
Abbildungen 1,2 *

EP 0 967 132 A2 (SCHWAB VERKEHRSTECHNIK AG
[CH]) 29. Dezember 1999 (1999-12-29)

* Absatz [0013] - Absatz [0014];
Abbildungen 1,2 *

Der vorliegende Recherchenbericht wurde fiir alle Patentanspriiche erstellt

1-15 INV.
B61G11/18
B61D15/06

1-15

1-15

1-15

RECHERCHIERTE
SACHGEBIETE (IPC)

B61G

B61D

B61C

B61F

F16F

Recherchenort AbschluBdatum der Recherche

Den Haag 5. November 2012

Profer

Chlosta, Peter

ande

P : Zwis

KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE

X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet
Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer

A : technologischer Hintergrund
O : nichtschriftliche Offenbarung

ren Veréffentlichung derselben Kategorie

chenliteratur Dokument

T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsatze
E : dlteres Patentdokument, das jedoch erst am oder
nach dem Anmeldedatum veréffentlicht worden ist
D : in der Anmeldung angefiihrtes Dokument
L : aus anderen Griinden angefiihrtes Dokument

& : Mitglied der gleichen Patentfamilie, tibereinstimmendes

16



EPO FORM P0461

EP 2 551 170 A1

ANHANG ZUM EUROPAISCHEN RECHERCHENBERICHT
UBER DIE EUROPAISCHE PATENTANMELDUNG NR. EP 12 17 7812

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europaischen Recherchenbericht angefiihrten
Patentdokumente angegeben.

Die Angaben uber die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europaischen Patentamts am

Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewahr.

05-11-2012
Im Recherchenbericht Datum der Mitglied(er) der Datum der
angefuhrtes Patentdokument Veréffentlichung Patentfamilie Veréffentlichung
EP 2193970 A2 09-06-2010 DE 102008059913 Al 17-06-2010
EP 2193970 A2 09-06-2010
DE 1744047 U 02-05-1957  KEINE
EP 1283144 Al 12-02-2003 AT 297336 T 15-06-2005
DE 50203316 D1 14-07-2005
EP 1283144 Al 12-02-2003
ES 2243681 T3 01-12-2005
PL 355252 Al 24-02-2003
EP 0967132 A2 29-12-1999 DE 19828458 Al 30-12-1999
EP 0967132 A2 29-12-1999

Far nahere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europaischen Patentamts, Nr.12/82

17



EP 2 551 170 A1
IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFUHRTE DOKUMENTE
Diese Liste der vom Anmelder aufgefiihrten Dokumente wurde ausschlie3lich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europdischen Patentdokumentes. Sie wurde mit gré3ter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA tibernimmt jedoch keinerlei Haftung fiir etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgefiihrte Patentdokumente

» DE 102007005421 A1 [0003]  DE 20117536 U1 [0005]

18



	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

